
 

 

Ärztekammer Sachsen-Anhalt 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 

 
Abteilung Fortbildung 

 
 
 
 

Antragsunterlagen für den Erwerb der Fachkunde im 
Strahlenschutz für ermächtigte Ärzte 

 
 
Folgende Unterlagen sind bei der Ärztekammer einzureichen: 
 
 
 

1. Antrag auf Erteilung der Fachkundebescheinigung 
 

2. Zeugnis über den Erwerb der Sachkunde 
 

3. Bescheinigung über die Kursteilnahme 
 
 
 
 
Wir bitten Sie zu beachten, dass Ihre Urkunden bzw. Nachweise im Original bzw. als 
beglaubigte Kopie den Antragsunterlagen beizufügen sind. 
 
 
 
 
Anfragen richten Sie bitte an: 
 

Ärztekammer Sachsen-Anhalt 
Abteilung Fortbildung 
Frau Birgit Stahl 
Doctor-Eisenbart-Ring 2 
39120 Magdeburg 
 
Tel.: 0391 6054-7730 
Fax: 0391 6054-7750 
E-Mail: strahlenschutz@aeksa.de 
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 Ärztekammer Sachsen-Anhalt 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
 
Abteilung Fortbildung 

Doctor-Eisenbart-Ring 2 
39120 Magdeburg 
 
Tel: 0391 6054-7730 
Fax: 0391 6054-7750 
E-Mail: strahlenschutz@aeksa.de 

 

Antrag auf Erteilung der Fachkundebescheinigung 
 
Nach §§ 175, 47 Strahlenschutzverordnung vom 29. November 2018. Es wird das bisherige 
Regelwerk, d. h. die bisher einschlägige „Arbeitsmedizinische Vorsorge beruflich 
strahlenexponierter Personen durch ermächtigte Ärzte – Richtlinie zur 
Strahlenschutzverordnung und zur Röntgenverordnung“, veröffentlicht im Gemeinsamen 
Ministerialblatt Nr. 19 vom 27. Februar 2004, sinngemäß angewendet. 
 
1. ANTRAGSTELLER 
 
Name  ____________________________  Vorname  ____________________________  
 
Geburtsdatum  _____________________  Geburtsort  ____________________________  
 
Staatsangehörigkeit  ________________________________________________________  
 
Privatanschrift  ____________________________________________________________  
 
 ____________________________________  Telefon  ____________________________  
 
Dienstanschrift  ____________________________________________________________  
 
 ____________________________________  Telefon  ____________________________  
 
E-Mail-Adresse  ____________________________________________________________  
 
Die StrlSchV verpflichtet alle Fachkundeinhaber, Ihre Fachkundebescheinigungen alle 5 Jahre 
zu aktualisieren. Fachkundige stehen selbst in der Verantwortung, sich um die Aktualisierung 
Ihrer Fachkunde zu kümmern. Wird die Aktualisierung versäumt, erlischt die bisher erworbene 
Fachkunde endgültig und muss in einem solchen Fall erneut erworben werden. 
Um dies zu vermeiden, bitten wir Sie uns Ihre Mailadresse mitzuteilen, damit wir Sie rechtzeitig 
auf diesen Sachverhalt aufmerksam machen können. 
 
 Datum Ausstellende Behörde 
Staatsexamen   
Bestallung/Approbation   
Promotion   
Erlaubnis für ausländische Ärzte 
(nach § 10 Bundesärzteordnung)   

 
Bereits ausgesprochene Anerkennungen für Gebiets-, Teilgebiets-, Zusatzbezeichnungen: 
   
Bezeichnung Datum der Anerkennung Anerkennende Ärztekammer 
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2. KURSBESUCHE 
(betreffendes bitte ankreuzen) 

 

Kenntniskurs im Strahlenschutz ☐ 

Grundkurs im Strahlenschutz ☐ 

Spezialkurs im Strahlenschutz für zu ermächtigende Ärzte ☐ 

Zusatzkurs zur arbeitsmedizinischen Bewertung von Arbeitsplätzen ☐ 
 
 
3. ANGABEN ZUR WEITERBILDUNG 

(nur für in Weiterbildung befindliche Ärztinnen/Ärzte) 
 
 
Zeitraum:  ________________________________________________________________  
 
Gebiet:  ________________________________________________________________  
 
 
 
 
Hiermit erkläre ich, dass ich bei keiner anderen Ärztekammer in der Bundesrepublik 
Deutschland einen Antrag auf Erteilung dieser Fachkunde gestellt habe. 
 
Ich füge in beglaubigter Abschrift oder beglaubigter Fotokopie (fremdsprachige Dokumente in 
amtlich beglaubigter Übersetzung) bei: 
 

• Qualifizierende Zeugnisse 
• Kursbescheinigungen 

 
 
 
 
 ___________________________   ___________________________________  
Ort/Datum Stempel und Unterschrift des Antragstellers 
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Muster über den Erwerb der Sachkunde für ermächtigte Ärzte 
 
 
 
 
Frau / Herr   ____________________________  geb. am   _________________________  
 
 
wohnhaft in  ________________________________________________________________  
 
 
hat bei  _________________________________________________________  (Institution) 
 
 
von   _______________________________  bis  ______________________________ * 
 
 
die notwendige Sachkunde erworben. Sie/Er hat mindestens 25 Untersuchungen beruflich 
strahlenexponierter Personen unter Anleitung und Verantwortung eines ermächtigten Arztes 
durchgeführt, Diese müssen nach § 47 Abs. 2 StrSchV aufgelistet werden. 
 
 
 
 
 .................................... , den  .....................   ...............................................................  
 Unterschrift des ermächtigten Arztes 

 
 
* Mindestzeit 6 Monate 

Bitte beachten Sie, dass anrechenbare Sachkundezeiten erst nach dem Besuch des 
Grundkurses erworben werden können. 

 


